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Liebe Mitglieder des Mieterschutzbundes Berlin, 
liebe Leser/innen des MIETERSCHUTZ,

bei der nun erst wenige Tage zurückliegenden Mit-
gliederversammlung wurde ich zum Vorstands-
vorsitzenden unseres Vereins gewählt. Aufgrund 
meiner jahrzehntelangen Mitwirkung im Vorstand 
und meiner Tätigkeit als Rechtsberater werde ich 
den meisten Mitgliedern bereits bekannt sein, so 
dass eine Vorstellung meiner Person entbehrlich ist.

Die Herausforderungen, denen sich unser Verein in 
den nächsten Jahren zu stellen hat, sehe ich unter 
anderem im Bereich von Maßnahmen zur Erhö-
hung des Angebots an preiswerten Mietwohnun-
gen, der effektiven Anwendung der Regelungen zur 
„Mietpreisbremse“, der Mitwirkung bei der Beseiti-
gung der negativen Auswirkungen im Zusammen-
hang mit der Wärmedämmung von Gebäuden und 
der effektiveren Umsetzung des Wirtschaftlich-
keitsgebots im Bereich der Betriebskosten, insbe-
sondere der Kosten der Wärmelieferung.

Ein Augenmerk wird der Vorstand auf die Initia-
tive „Berliner Mietenvolksentscheid“ richten, die 
derzeit Unterschriften zu Vorbereitung eines Volks-
begehrens zur Abstimmung über das „Gesetz über 
die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversor-
gung in Berlin“ sammelt. Die Initiative wird vom 
Vorstand begrüßt. Nach den letzten Äußerungen 
sollen die Hälfte der für die Einleitung des Volks-
begehrens notwendigen Stimmen abgegeben wor-
den sein. Eine Unterschriftenliste haben wir auf S. 20 
dieses Hefts abgedruckt und in allen unseren Filia-
len ausgelegt. Ihnen wird anheimgestellt, mit Ihrer 
Stimme die Initiative zu unterstützen.

Herzlichst Ihr
Michael Müller-Degenhardt
Vorstandsvorsitzender
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14 Dübellöcher in einer Küche sind 
durchaus noch im Bereich des Übli-
chen – zumindest dann, wenn keine 
Arbeitsplatte vorhanden ist und der 
Mieter diese selbst anbringen muss. 
Die Befestigung einer Arbeitsplat-
te gehört nach Überzeugung des 
Amtsgerichts Rheinbach (Urteil vom 
07.04.2005, Aktenzeichen: 3 C 199/04, 
NZM 2005, 822-823) zum gewöhn-
lichen Mietgebrauch. Der Eigen-
tümer müsse sich damit abfinden, 
dass sich auf Grund der besonderen 
räumlichen Situation einige der Dü-
bellöcher in den Fliesen befinden.

Grundsätzlich sollte sich ein Mieter 
allerdings schon bemühen, Bohrlö-
cher in den Fugen anzubringen. Denn 
dort richten sie weit geringeren 
Schaden an. Das Amtsgericht Ber-
lin-Köpenick (Urteil vom 07.04.2005, 
Aktenzeichen: 4 C 64/12, NZM 2005, 
822-823) wies einen Mieter darauf 
hin, dass er durchaus in der Lage ge-
wesen wäre, seine Wandspiegel und 
Schränke mit Hilfe von Bohrungen in 
den Fugen anzubringen. Nun aber 
waren Fliesen gerissen. Dafür muss-
te der Verursacher der Schäden auf-
kommen.

Ein Wohnungseigentümer hatte 
nach einem Schadensfall einen An-
spruch auf Austausch einiger Bad-
fliesen. Das Problem war aller-
dings, dass exakt dieselbe Fliesen-
sorte nicht mehr aufzutreiben war 
und der Schadenersatzpflichtige 
nur ein sehr ähnliches Muster verle-

gen lassen konnte. Die Unterschiede 
in der Schattierung fielen auf. Trotz-
dem durfte es so bleiben, entschied 
das Landgericht München I (Be-
schluss vom 14.02.2005, Aktenzei-
chen: 1 T 14345/04, NZM 2005, 912), 
denn eine komplette Neuverfliesung 
des Bades hätte über 6.000 statt der 
hier eingesetzten 2.600 Euro gekos-
tet. Allerdings erhielt der Betroffene 
1.400 Euro Schadenersatz zugespro-
chen, weil es zu einer Wertminde-
rung gekommen sei.

In einem anderen Fall hatten sich 
Vermieter und Mieter darauf geei-
nigt, dass der Mieter auf eigene Kos-
ten die Badezimmerwände umlau-
fend fliesen lassen dürfe. Rund zehn 
Jahre später war wegen Renovie-
rungsarbeiten eine weitere Neuver-
fliesung des Bades nötig. Anschlie-
ßend forderte der Eigentümer wegen 
dieser Wohnwertsteigerung eine hö-
here Miete. Das Amtsgericht Berlin-
Lichtenberg (Urteil vom 04.06.2004, 
Aktenzeichen: 5 C 507/03, MM 2004, 
339) stimmte nicht zu. Die wohnwert-
steigernde Maßnahme sei ursprüng-
lich bereits durch den Mieter erfolgt, 
die neuen Arbeiten im Rahmen einer 
Strangsanierung gingen zu Lasten 
des Vermieters.

Selbst die höchstrichterliche Recht-
sprechung musste sich bereits mit 
dem Thema Fliesen befassen. Es 
ging um einen Kaufvertrag für polier-
te Bodenfliesen im Wert von knapp 
1.400 Euro. Als die Ware zum größ-

ten Teil bereits verlegt war, stellte 
der Auftraggeber an der Oberfläche 
Schattierungen fest. Es handelte 
sich um Mikroschleifspuren. Er for-
derte eine Neuverlegung, die insge-
samt 5.800 Euro gekostet hätte. Der 
Europäische Gerichtshof (Urteil vom 
16.06.2011, Aktenzeichen: C 65/09, 
NJW 2011, 2269-2274) wies auf das 
Gebot der Verhältnismäßigkeit hin 
und erklärte, die Kostenerstattung 
könne auf den Wert des vertrags-
gemäß gelieferten Verbrauchsgutes 
beschränkt werden.

Ein Fliesenspiegel in einer Küche ge-
hört heute zu einer normalen, ange-
messenen Ausstattung einer Woh-
nung. Der Vermieter hat es als ver-
tragsgemäß hinzunehmen, wenn 
sein Mieter derartige Einbauten vor-
nimmt. Das Amtsgericht Fürsten-
walde (Urteil vom 24.01.2002, Ak-
tenzeichen: 15 C 248/01, MM 2002, 
143) weist darauf hin, dass ein sol-
cher Fliesenspiegel schließlich 
auch wichtig sei, um das schädli-
che Spritzwasser der Spüle von der 
Wandfläche abzuhalten.

Quelle: LBS
Bearbeitung: AvH

Die Fliese an sich …
Fliesen sind ein besonderes Thema in der Mietwohnung. Darf man eine 
Fliese im Bad oder der Küche anbohren? Was ist mit angebrochenen Fuß-
bodenfliesen? Diese und ähnliche Fragen beschäftigen die Rechtspre-
chung immer wieder. Wir haben für den „Mieterschutz“ einige der wich-
tigsten Urteile zu diesem Thema zusammengestellt.
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TITELTHEMA

Die Rückgabe der Mietwohnung - 
Tipps und Tricks für die Herausgabe  
der Mietsache
von Rechtsanwältin Kati Selle

GRUNDSÄTZLICHES

Immer gilt, dass die Mietwohnung 
frei von sämtlichen Mietereinbau-
ten, besenrein, schadensfrei und in 
wiedervermietbarem Zustand an 
den Vermieter zurückzugeben ist.

Mietereinbauten

Das Entfernen sämtlicher Einbau-
ten bedeutet, dass diese, soweit 
der Mieter sie eingebracht oder 
vom Vormieter übernommen hat, 
grundsätzlich vor Rückgabe der 
Wohnung zu entfernen sind. Auch 
wenn der Vermieter der im laufen-

den Mietverhältnis vorgenomme-
nen Veränderung zugestimmt hat, 
bedeutet dies nicht per se, dass 
diese bauliche Veränderung auch 
über die Mietzeit hinaus in der 
Mietsache belassen werden dür-
fen. Allerdings könnte der Vermie-
ter ausdrücklich oder stillschwei-
gend auf den Rückbau verzichtet 
haben. Sind die eingebrachten Ge-
genstände bzw. baulichen Maß-
nahmen für die Aufrechterhaltung 
des mietvertragsgemäßen Ge-
brauchs notwendig, ist von einem 
Rückbauverzicht des Vermieters 
auszugehen. Auch wenn die Ver-
änderungen für die Mietsache auf-
wertende Bedeutung und für den 
Vermieter keine Nachteile haben, 
wird ein Rückbauverzicht unkom-
plizierter anzunehmen sein. Eine 

Rückbauverpflichtung besteht je-
doch bei nicht fachgerechter Aus-
führung der Maßnahme. Allerdings 
kann der dauerhafte Nutzwert ei-
ner eingebrachten Einrichtung 
für die Mietsache nicht das allei-
nige Kriterium sein. Dem Vermie-
ter kann eine Verbesserung nicht 
aufgedrängt werden. Die Interes-
sen des Mieters sind insoweit ge-
schützt, als dass ausnahmsweise 
die Rückbaupflicht auch nach Treu 
und Glauben und unter Berück-
sichtigung des Schikaneverbots 
entfallen kann.

Bei beendetem Mietverhältnis ist 
nach der konkreten Einordnung 
der Maßnahme zu unterscheiden. 
Handelt es sich um sonstige Auf-
wendungen, steht dem Mieter ein 

Wenn das Mietverhältnis endet, ist damit in der Regel ein privater Neuanfang verbunden. Die einen freuen 
sich auf eine fremde Stadt, die anderen auf eine neue Wohnung. Und wieder andere sind beglückt, endlich in 
die eigenen vier Wände zu ziehen. Allen diesen Mietern gemein ist allerdings, dass sie ihre vormalige Woh-
nung ordnungsgemäß zurückgegeben müssen.
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geldwerter Ersatzanspruch zu; die 
Sachen verbleiben dabei im Ob-
jekt. Bei Einrichtungen kann der 
Mieter primär lediglich ein Recht 
auf Wegnahme geltend machen. 
Einrichtungen sind bewegliche Sa-
chen, die mit der Mietsache vo-
rübergehend verbunden worden 
sind, um ihrem wirtschaftlichen 
Zweck zu dienen. Verbunden sind 
diese Sachen mit der Mietsache 
dann, wenn sie so befestigt sind, 
dass ein Um- oder Herabfallen ver-
hindert wird, bzw. sie der körper-
lichen Verbindung mit der Mietsa-
che dienen. Diese Sachen sind von 
der Mietsache wieder zu trennen, 
ohne dass diese zerstört wird. Von 
sonstigen Aufwendungen spricht 
man bei allen Aufwendungen auf 
die Mietsache, die nicht zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung des 
Bestands der Mietsache notwen-
dig sind. Es geht vorrangig um die 
Mietsache dauerhaft verbessern-
de Maßnahmen, d.h. um sachbezo-
gene Investitionen. Dazu gehören 
Aufwendungen, die in der Mietsa-
che aufgehen, z.B. Baustoffe, un-
ter Putz verlegte Leitungen oder so 
feste Verbindungen, dass sie nicht 
ohne Zerstörung zu entfernen wä-
ren, etwa Fliesen.

Besenrein
Besenrein bedeutet, dass grobe 
Verschmutzungen zu beseitigen 
sind. Der Begriff der groben Ver-
schmutzungen ist durch die Recht-
sprechung nicht ausreichend de-
finiert. Bislang bekannt aus den 
Urteilen der Berliner Gerichte ist, 
dass jedenfalls – dies dürfte aller-
dings selbstverständlich sein - Piz-
zareste im Backofen zu entfernen 
sind. Bereits aus taktischer Sicht 
bezüglich der Abwicklung des 
Mietverhältnisses muss gelten, 
dass das Mietobjekt vor Rückga-
be an den Vermieter durchgeputzt 
sein sollte. Dies gilt vor allem im 
Hinblick auf Küchen- und Sanitä-
reinrichtungen. Diese sollten sau-
ber sein. Nichts ist ärgerlicher, als 
wenn eine mit geringem Kosten- 
und Arbeitsaufwand zu säubern-

de, aber letztlich bei Rückgabe ver-
schmutzt belassene Wohnung den 
(pingeligen) Vermieter bzw. Ver-
walter auf den Plan ruft.

Schadensfrei   
Schadensfrei bedeutet, dass sämt-
liche Substanzverletzungen der 
Mietsache oder Gebrauchsspuren, 
die auf ein vom Mietvertragsge-
brauch nicht mehr umfasstes Ver-
halten zurückzuführen sind, vom 
Mieter dann beseitigt werden müs-
sen, wenn er diese schuldhaft, das 
heißt vorsätzlich oder fahrlässig zu 
vertreten hat. Hierzu zählen Spei-
sespritzer an der Küchenwand, 
Kinderzeichnungen an der Wand 
im Wohnzimmer, Kratzspuren von 
Haustieren, Abschürfungen oder 
besondere Schmutzstellen. In der 
Regel nicht mehr vom mietver-
tragsgemäßen Gebrauch gedeckt 
sind Abplatzungen an Lackanstri-
chen, zum Beispiel an Heizkörpern 
oder Türen. Vom Mieter zu beseiti-
gen sind auch von ihm verursachte 
Schadstellen am vermietereigenen 
Fußboden, so zum Beispiel Riefen 
im Parkett durch einen Bürostuhl 
oder Kratzer von Haustieren. Aber 
auch Schadstellen an der Sanitär-
keramik oder Emailleschäden an 
der Badewanne sind, wenn sie vom 
Mieter zu vertreten sind, vor Rück-
gabe zu entfernen.

Liegt am Ende des Mietverhältnis-
ses ein Schaden vor, wird die Dar-
legungs- und Beweislast nach den 
jeweiligen Verantwortungsbe-
reichen unterteilt. Der Vermieter 
muss beweisen, dass die Schaden-
sursache nicht aus seinem Pflich-
ten- und Verantwortungsbereich 
stammt, d.h. nicht bei vertragsge-
mäßer Abnutzung entstanden sein 
kann. Zudem muss er beweisen, 
dass dieser aus der Mietzeit her-
rührt. Dafür muss er den Zustand 
der Mietsache bei Beginn und En-
de des Mietverhältnisses sowie 
die eingetretenen Veränderun-
gen darlegen. Legt der Vermieter 
ein Protokoll mit Beweiswert ohne 
Eintrag von Beanstandungen vor, 

muss der Mieter die Richtigkeit 
dieses Protokoll durch Beweisan-
tritt seinerseits erschüttern. Die 
formularmäßige Regelung im Miet-
vertrag, dass dem Mieter die Miet-
sache bei Vertragsbeginn in ord-
nungsgemäßem Zustand überge-
ben wurde, ist unwirksam. 
Bei einem Schaden an der Mietsa-
che kann der Mieter in der Regel 
eine von ihm abgeschlossene Haft-
pflichtversicherung in Anspruch 
nehmen. Vorsicht ist bei neueren 
Versicherungsverträgen geboten. 
Häufig schließen die Haftpflicht-
versicherer in ihren besonderen 
Vertragsbedingungen Schäden an 
Mietsachen aus.
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Wiedervermietbar
 
Rückgabe der Mietsache in wie-
dervermietbarem Zustand bedeu-
tet, dass die Wohnung nach ihrem 
äußeren Erscheinungsbild dem je-
weils aktuell geltenden, allgemein 
üblichen Geschmack entspre-
chen muss. Nach objektiven Be-
trachtungskriterien muss der de-
korative Zustand derart gestal-
tet sein, dass auch ein Dritter die 
Wohnung so übernehmen würde. 
Im Einzelnen bedeutet dies, dass 

auffällige Foto- oder auch Mus-
tertapeten entfernt werden müs-
sen. Auch deutlich farbige Wand-
anstriche sind nicht zugelassen. 
Rote, schwarze, dunkelgrüne oder 
dunkelblaue Farbanstrich müssen 
beseitigt werden. Kritisch zu se-
hen sind auch leuchtende Farbtö-
ne wie rosa, lila, türkis oder hell-
blau. In der Regel nicht zu be-
anstanden sind helle Gelb- oder 
Terrakottatöne, beige, champag-
ner, grau oder bräunlich. Sind die 
Wände in einem Zimmer mehrfar-
big gestaltet, wird dies von der 
Rechtsprechung – der Bundesge-
richtshof hat dies, ohne dass es 
letztlich darauf ankam, kritisiert 
– ebenfalls nur sehr reserviert 
als rückgabebereit gesehen. Zu 
entfernen sind in der Regel auch 
Wand-Tattoos, Fliesen- oder Tü-
renaufkleber oder geklebte Bor-
düren.

SCHÖNHEITS-
REPARATUREN

Die Frage, ob der Mieter Schön-
heitsreparaturen ausführen muss, 
ist eins der häufigsten Themen in 

der Rechtsberatung. Die 
Rechtsprechung dazu ist 
vielfältig; die einzelfallbe-
zogenen Besonderheiten 
ebenso. Nach dem Gesetz 
gilt, dass die Ausführung 
von Schönheitsreparaturen 
grundsätzlich Aufgabe des 
Vermieters ist. Er ist dafür 
verantwortlich, die Woh-
nung malermäßig zu über-
arbeiten und die Abwohner-
scheinungen, die niemand 
verhindern kann, zu besei-
tigen. Allerdings kann der 
Vermieter diese Pflicht per 
mietvertraglicher Verein-
barung auf die Mieter über-
tragen. Dabei hat die Recht-
sprechung die Grenzen für 
die Wirksamkeit einer sol-
chen Vereinbarung der 
Überbürdung von Renovie-
rungspflichten auf den Mie-

ter sehr eng gesteckt. Der Mieter 
soll im Grundsatz nur für die Besei-
tigung der Abwohnerscheinungen, 
die auf seine Mietzeit zurückzufüh-
ren sind, eintreten müssen, er kann 
also durchaus verpflichtet werden, 
im laufenden Mietverhältnis zu re-
novieren. Allerdings ist er während 
der Dauer der Mietzeit in seinem 
Dekorationsgeschmack frei. Klau-
seln, die dem Mieter zu kurze und 
vom tatsächlichen Zustand unab-
hängige, starre Fristen für die Aus-
führung der Renovierungsarbeiten 
auferlegen, sind unwirksam. Klau-
seln, die dem Mieter für die Dauer 
der Mietzeit ein Farbdiktat auferle-
gen, sind unwirksam. Klauseln, die 
vom Mieter erwarten, dass er die 
Arbeiten ausführen lässt, sind un-
wirksam. Klauseln, die dem Mie-
ter eine unbedingte Endrenovie-
rungspflicht übertragen, sind un-
wirksam. Auch, wenn der Mieter 
eine unrenovierte Wohnung über-
nommen hat, ohne eine angemes-
sene Entschädigung dafür erhalten 
zu haben, soll eine Renovierungs-
pflicht nach neuerer Rechtspre-
chung nicht bestehen.

Der Vielfalt des konkreten Wort-
lauts derartiger mietvertraglicher 
Klauseln sind keine Grenzen ge-
setzt. Jede Klausel, jeder Wort-
laut und jede konkret gegebene 
Situation muss deshalb einer Ein-
zelfallprüfung unterzogen werden. 
Deshalb ist es wichtig, mit aus-
reichendem zeitlichen Vorlauf die 
Schönheitsreparaturklauseln prü-
fen zu lassen.

RÜCKGABETERMIN

Für die Rückgabe der Mietwoh-
nung ist gesetzlich kein besonde-
res Procedere vorgeschrieben. 
Somit ist auch nicht gesetzlich 
vorgeschrieben, dass eine förm-
liche Übergabe der Wohnung an 
den Vermieter in der Form zu er-
folgen hat, dass sich die Beteilig-
ten zum Zweck der Schlüsselüber-
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gabe in der Wohnung treffen. Ge-
setzlich zulässig und damit möglich 
ist, dass das Mietverhältnis leise 
und still ausläuft indem der Mie-
ter die Wohnung durch Rückgabe 
der Schlüssel – etwa via Übersen-
dung per Post oder Einwurf in den 
Briefkasten des Vermieters - zu-
rückgibt.

Schlüsselrückgabe
 
Wichtig ist – und dies gilt für jed-
wede Form der Rückgabe der Miet-
sache -, dass sämtliche Schlüs-
sel, das heißt einschließlich derer, 
die der Mieter selbst hat anferti-
gen lassen, zurückgegeben wer-
den. Wichtig ist weiter, dass die 
Rückgabe der Schlüssel an den 
Vermieter persönlich oder an ei-
ne vom Vermieter bevollmächtig-
te Person, zum Beispiel Hausver-
walter, erfolgt. Für den Empfang 
der Schlüssel bedarf es einer be-
sonderen Empfangsvollmacht des 
Vermieters. Hat der Vermieter 
nicht ausdrücklich darum gebeten, 
die Schlüssel an den Hauswart zu 
übergeben, kann dies problema-
tisch sein. Also nicht die Schlüs-
sel unaufgefordert beim Nachbarn 
oder Hauswart in den Briefkasten 
werfen. Im Zweifel ist die Mietsa-
che nicht ordnungsgemäß zurück-
gegeben worden, so dass über die 
Mietzeit hinaus gegebenenfalls 
Nutzungsentschädigung zu zah-
len ist.

Wohnungsübergabe-
protokoll

Bei Rückgabe der Wohnung wird 
von den Mietvertragsparteien häu-
fig ein Wohnungsübergabe- oder 

Abnahmeprotokoll gefertigt, das 
heißt der Wohnungszustand wird 
schriftlich niedergelegt. Schäden 
und Mängel, aber auch allgemeine 
Ausstattungsgegebenheiten der 
Mietsache werden festgehalten. 
Häufig liegt das Protokoll als eine 
von Mieter und Vermieter unter-
schriebene Vereinbarung vor.

Die Fertigung eines Wohnungs-
übergabeprotokolls ist gesetzlich 
nicht vorgeschrieben und daher 
nicht zwingend erforderlich. Vor-
sicht ist geboten, denn auch ein 
Übergabeprotokoll kann das ein 
oder andere „Kleingedruckte“ ent-
halten. Manchmal finden sich dort 
anspruchsbegründende Renovie-
rungsvereinbarungen, in der Regel 
zu Lasten des Mieters. Die Frage, 
ob die Fertigung und Unterzeich-
nung eines Wohnungsrückgabe-
protokolls anzuraten ist, muss dif-
ferenziert betrachtet werden. Ab-
hängig ist dies sicherlich vom 
Verlauf des Rückgabetermins, aber 
auch davon, was konkret im Woh-
nungsrückgabeprotokoll notiert 
und was im Übrigen zwischen den 
Parteien streitig ist bzw. werden 
könnte. Der Zweck des Übergabe-
protokolls besteht darin, den Zu-
stand der Mietsache beweissicher 
festzuhalten. Es stellt rechtlich ein 
negatives Schuldanerkenntnis dar. 
Damit trägt der Vermieter das Risi-
ko unentdeckter Schäden und ist 
später in der Regel mit dem Vor-
trag von Sachverhalten, die nicht 
im Protokoll vermerkt sind, ausge-
schlossen. Der Mieter trägt dage-
gen das Risiko, dass er mit nach-
träglichen Einwendungen gegen 
für ihn nachteilige Feststellungen 
im von ihm unterzeichneten Über-
gabeprotokoll ausgeschlossen ist. 
In jedem Fall sollte sich der Mie-
ter die ordnungsgemäße Rückgabe 
der Wohnung in einem Wohnungs-
übergabeprotokoll durch Unter-
schrift des Vermieters bestätigen 
lassen. Bei für den Mieter nachtei-
ligen Feststellungen sollte genau 
gelesen werden. Im Zweifel sollte 
das Protokoll nicht unterzeichnet 
werden.

Zählerstände ablesen
 
In praktischer Hinsicht  ist es wich-
tig, sämtliche Zählerstände in der 
Wohnung abzulesen. Das gilt so-
wohl für die Zähler, die der Mieter 
direkt mit dem Versorger abrechnet 
– zum Beispiel Strom, Gas. Es muss 
daran gedacht werden, sich beim 
Versorger abzumelden. Auch die 
Zähler, die im Rahmen der Vertei-
lung über die Nebenkostenumlage 
eine Rolle spielen, sollten abgele-
sen werden. Dies betrifft in der Re-
gel Kalt- und Warmwasser-, Heiz-

kosten- oder Wärmemengenzähler. 
Der Vermieter ist nach den gesetz-
lichen Regelungen  nicht zu einer 
Zwischenabrechnung verpflichtet. 
Er ist auch nicht verpflichtet, eine 
auf einer Zwischenablesung basie-
rende Nebenkostenabrechnung zu 
erstellen. Möglich ist eine Umla-
ge der Nebenkosten nach Anzahl 
der auf den Nutzungszeitraum ent-
fallenden Kalender- oder Gradtage. 
Deshalb sollte – wenn gewünscht 
- zwischen den auseinanderge-
henden Mietvertragsparteien klar 
besprochen sein, dass eine Ab-
rechnung anhand der Werte der 
Zwischenablesung erfolgen soll.

Beweissicherung
Ist die Mietwohnung an den Ver-
mieter zurückgegeben, ist ein Be-
treten nicht mehr möglich. Dies gilt 
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gilt vor allem, wenn man Hunde-
halter ist. Kinder im Grundschul-
alter müssen bei der Schule ange-
meldet werden, die für den neuen 
Wohnsitz zuständig ist. Empfän-
ger von Sozialleistungen (Kinder-
geld, Wohngeld, Erziehungsgeld, 
Arbeitslosengeld, Sozialhilfe u.ä.) 
müssen bei Umzügen das zuständi-
ge Amt rechtzeitig informieren.

Telefon- und  
Internetanschluss

Wechselt der Mieter seinen Wohn-
ort, stellt das für sich genommen 
keinen Grund für eine vorzeitige 
Beendigung des Telekommunikati-
onsvertrags dar. Eine Kündigung ist 
in der Regel nur möglich, wenn der 
Telefonanbieter am neuen Wohn-
ort keinen Anschluss schalten 
kann. Häufig werten Anbieter das 
Aufschalten von Telefon oder In-
ternet am neuen Wohnort als Neu-
anschluss, was nicht nur mit Neu-
anschlusskosten verbunden ist; 
sondern gegebenenfalls auch mit 
einer neuen Mindestvertragslauf-
zeit. Um das zu verhindern, sollte 
man sich frühzeitig mit dem Anbie-
ter in Verbindung setzen. Läuft der 
Vertrag zum Zeitpunkt des Umzugs 
ohnehin gerade aus und soll nicht 
weitergeführt werden, gilt es, die 
Kündigungsfristen zu beachten.

Bei einem Umzug muss auch der Ge-
bühreneinzugszentrale (GEZ) die 

muss daran gedacht werden, recht-
zeitig - mindestens 14 Tage vorher 
– ein vorübergehendes Halteverbot 
für Parkflächen vor der alten und 
der neuen Wohnung zu beantragen. 
Ist ein Umzugsunternehmen beauf-
tragt, gehört dies in der Regel zu 
dessen Serviceangebot. Bei Umzü-
gen in Eigenregie ist der Antrag bei 
den bezirklichen Straßenverkehrs-
behörden zu stellen. Diese sind für 
die Erteilung von sogenannten mo-
bilen Verkehrszeichen zuständig. 
Die Ansprechpartner der jeweils 
zuständigen Straßenverkehrsbe-
hörde findet man unter www.ber-
lin.de/special/immobilien&wohnen. 
Halteverbotsschilder können bei 
verschiedenen Firmen gemietet 
werden. Teilweise bieten Umzugs-
firmen diesen Schilderservice als 
Einzelleistung an. Es gibt aber auch 
spezielle Firmen für Verkehrs- und 
Halteverbotsschilder.

An- und Ummelden
Zentral ist die Anmeldung oder, 
bei einem Umzug innerhalb Ber-
lins, die Ummeldung unter der neu-
en Adresse bei der Meldebehör-
de, dem Bürgeramt. Die Kraftfahr-
zeugzulassungsbehörden bieten 
jeden Service rund um das An- und 
Ummelden von Autos nach einem 
Umzug. Bei einem Umzug muss 
man dem zuständigen Finanzamt 
die neue Anschrift mitteilen. Dies 

unter Beachtung des grundrechtli-
chen Schutzes der Wohnung vor al-
lem, wenn die Wohnung wieder ver-
mietet ist. Behauptet der Vermieter 
nach Rückgabe der Wohnung Schä-
den oder die Schlechtausführung 
von Schönheitsreparaturen, kann 
es zu Beweisschwierigkeiten kom-
men. Deshalb kann es von enormer 
Bedeutung sein, vor Rückgabe der 
Wohnung Beweissicherung zu be-
treiben. Verlief das Mietverhältnis 
auch noch so nett, niemand ist vor 
rechtlichen Auseinandersetzungen 
gefeit. Der Zustand der Wohnung 
sollte deshalb aussagekräftig foto-
grafisch festgehalten werden. Im 
Zeitalter moderner Speichermedien 
sollte lieber ein Foto mehr gemacht 
werden. Halten Sie in einem inter-
nen Protokoll mit einem Zeugen den 
Zustand der Wohnung kurz fest. Der 
Zeuge sollte möglichst auch bei der 
förmlichen Übergabe der Wohnung 
an den Vermieter dabei sein. Zeuge 
kann jeder sein, der nicht Partei des 
Mietvertrages ist.

PRAKTISCHES

Halteverbot beantragen
Damit der Möbelwagen am Um-
zugstag vor dem Haus halten kann, 
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neue Adresse mitgeteilt werden. Die 
Ummeldung sollte mit Einschreiben 
per Rückschein an die GEZ gesendet 
werden. Liegt nach sechs Wochen 
noch keine Ummeldebestätigung  
der GEZ vor, muss nachgehakt wer-
den. Sonst ermittelt die GEZ selbst 
die neue Adresse.

Nachsendeantrag
Um Unannehmlichkeiten zu ver-
meiden, sollten Sie bei der Deut-
schen Post die Nachsendung Ih-
rer Post beauftragen. Der Nach-
sendeauftrag kann in den Filialen 
der Deutschen Post oder online 
unter www.nachsendeauftrag.
de eingerichtet werden. Er kos-
tet für Privatkunden für eine Dau-
er von 6 Monaten 19,90 €, bei dop-
pelter Dauer 24,90 € und gilt im In-
land für Postkarten, Briefe (jeweils 
Standard, Kompakt, Groß, Maxi), 
Einschreiben, Nachnahme-Sen-
dungen, Bücher- und Warensen-
dungen, Streifbandzeitungen, In-
fopost, Infobrief und auf Wunsch 
gegen Zusatzentgelt pro Sendung 
auch für Päckchen und Pakete. Ei-
ne Nachsendung ins Ausland ist 
ebenfalls möglich. Gegebenenfalls 
berechnen ausländische Postge-
sellschaften ein Nachentgelt. Der 
Nachsendeservice leitet die Post 
bis zu 12 Monate an die gewünsch-
te Anschrift weiter. Als besonde-
ren Bonus erhalten die privaten 
Umzugskunden bei der Deutschen 
Post eine Ausgabe des Kundenma-
gazins „Neues Zuhause“ mit per-
sönlichen Adressaufklebern, Um-
zugspostkarten und Coupons.

RECHTLICHES 
NACH MIETENDE

War in dem vormaligen Mietver-
hältnis eine Mietsicherheit gezahlt 
worden, muss der Vermieter nach 
Mietende über diese Mietkaution 
abrechnen und den Kautionsbe-
trag einschließlich der angefalle-
nen Zinsen an den Mieter auskeh-

ren. Der Kautionsabrechnungsan-
spruch ist fällig, wenn im Rahmen 
der Rückabwicklung des Miet-
verhältnisses keine Ansprüche 
mehr zu klären sind, spätestens 
jedoch sechs Monate nach Miet-
vertragsende. Für noch zu erwar-
tende Nachforderungen aus einer 
Nebenkostenabrechnung kann der 
Vermieter ein Zurückbehaltungs-
recht in angemessener Höhe gel-
tend machen und damit auch über 
die sechs Monate hinaus mindes-
tens einen Teil des Kautionsbe-
trags einbehalten. Nach erfolgter 
Abrechnung ist dieser Betrag dann 
zu saldieren.

Bezüglich der Abrechnung der Be-
triebskosten ist der Vermieter nicht 

zur Vornahme einer Zwischenab-
rechnung verpflichtet. Erst nach 
Ablauf der regelmäßigen Abrech-
nungsperiode muss der Vermieter 
unter Berücksichtigung des Nut-
zungszeitraums des ausgezoge-
nen Mieters die Nebenkosten ab-
rechnen. Ist das Kalenderjahr der 
Abrechnungsturnus und zieht der 
Mieter unterjährig aus, ist die Ab-
rechnung erst spätestens zum 
31.12. des Folgejahrs mitzuteilen.



BERLINER LANDGERICHT

Aktuelle Rechtsprechung des 
Landgerichts Berlin 

+
Modernisierung, Härte-
einwand
1. Bei der Durchführung einer Mo-
dernisierungsmaßnahme rechtfer-
tigen die Belange des Vermieters, 
der anderen Mieter, des Klimaschut-
zes oder der Energieeinsparung eine 
ernsthafte Gefährdung des Gesund-
heitszustands eines (anderen) Mie-
ters nicht.

2. Zwar ist eine drucktechnische 
Hervorhebung des zwingend erfor-
derlichen Hinweises auf Form und 
Frist des Härteeinwands des Mie-
ters nicht erforderlich, enthält er al-
lerdings verwirrende oder ablenken-
de Zusätze, ist die in Rede stehende 
Frist nicht ausgelöst.

LG Berlin, Urteil vom 13.01.2015, 
Aktenzeichen: 63 S 133/14, zitiert 
nach juris

–
Betriebskosten- 
abrechnung, „Haus- 
dienstleistungen“
Ist eine Erläuterung der Zusammen-
setzung der Kosten für die Haus-
dienstleistung für Hausmeister, Gar-
tenpflege und Hausreinigung der 
Betriebskostenabrechnung nicht bei-
gefügt, aber eine solche im Rahmen 
früherer Betriebskostenabrechnun-
gen erfolgt, ist die Abrechnung nicht 
formell unwirksam. Dies gilt jeden-
falls dann, wenn keine Kosten für In-

standsetzungs- und Verwaltungs-
maßnahmen abgerechnet sind.

LG Berlin, Urteil vom 02.01.2015 ; 
Aktenzeichen: 65 S 525/13, Grund-
eigentum 2015, 451–452

–
Betriebskosten- 
abrechnung, Kündigung
 
Befindet sich der Mieter mit der 
Nachzahlung des Saldos aus einer 
Nebenkostenabrechnung, der ei-
nen Betrag von zwei Monatsmieten 
übersteigt, mehr als einen Monat in 
Verzug, ist von einer erheblichen Ver-
letzung vertraglicher Pflichten auszu-
gehen, die eine fristlose Kündigung 
aus wichtigem Grund rechtfertigt.

LG Berlin, Urteil vom 20.02.2015, 
Aktenzeichen: 63 S 202/14, Grund-
eigentum 2015, 452 

+
Besitzstörung,  
Fassadenarbeiten

Der Antrag auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung zum Zweck der 
Untersagung der Durchführung von 
Modernisierungs- und Erhaltungs-
maßnahmen ist wegen der zu er-
wartenden Besitzstörung des Mie-
ters begründet, wenn der Vermieter 
nach Ankündigung der Maßnahmen 
mit den Arbeiten beginnt, obgleich 
eine Duldung des Mieters, eine ge-
setzliche Gestattung oder ein ge-

richtlicher Duldungstitel nicht vor-
liegen. Ob der Mieter zur Duldung 
der Arbeiten materiell verpflichtet 
ist, ist nicht zu prüfen.

LG Berlin, Beschluss vom 04.12.2014, 
Aktenzeichen: 18 S 259/14 sowie AG 
Charlottenburg, Urteil vom 8.10.2014, 
Aktenzeichen: 204 C 1004/14, zitiert 
nach juris

±
Modernisierung,  
Ankündigung
 
Die Ankündigung mehrerer Moder-
nisierungsmaßnahmen ist nicht des-
halb formell unwirksam, weil der Ver-
mieter nicht hinsichtlich jeder ein-
zelnen Maßnahme angab, welche 
Mieterhöhung daraus resultieren 
soll. Dem Informationsbedürfnis des 
Mieters im Hinblick auf die von ihm 
zu treffende Entscheidung zur Fra-
ge des Vortrags des Härteeinwands 
bzw. der Ausübung des Sonderkün-
digungsrechts genügt es, wenn der 
Vermieter unter Angabe des Rechen-
wegs die Kosten der einzelnen Maß-
nahmen in der Ankündigung darstellt.
Der Umstand, dass der Mieter die 
Fenster vor mehr als 20 Jahren auf 
eigene Kosten hat austauschen las-
sen, begründet angesichts des seit-
dem verstrichenen Zeitraums keine 
seine Duldungspflicht ausschließen-
de Härte. 

LG Berlin, Urteil vom 19.12.2014,  
Aktenzeichen: 63 S 103/14, zitiert 
nach juris
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URTEIL ZUM MIETSPIEGEL

Urteil vom 17.03.2015, Aktenzeichen: 
233 C 520/14, zitiert nach juris:
„(…)
Das Gericht zieht für die Ermittlung 
der ortsüblichen Vergleichsmiete als 
Erkenntnisquelle den Berliner Miet-
spiegel 2013 heran. Es kann dahin-
stehen, ob der Berliner Mietspie-
gel 2013 nach anerkannten wissen-
schaftlichen Grundsätzen erstellt 
wurde und ein qualifizierter Miet-
spiegel ist. Das Gericht verwendet 
den Berliner Mietspiegel 2013 jeden-
falls als einfachen Mietspiegel ge-
mäß § 558c BGB als Schätzgrundla-
ge gemäß § 287 Abs. 2 ZPO.
(…)
Auch ein (…) einfacher Mietspiegel, 
darf in die Überzeugungsbildung des 
Tatrichters einfließen. (…) Er stellt 
(…) ein Indiz dafür dar, dass die dort 
angegebenen Entgelte die ortsübliche 
Vergleichsmiete zutreffend wiederge-
ben (BGH, a.a.O; BGH, 16.06.2010, VIII 
ZR 99/09, zitiert nach juris).
(…)
Ein Mietspiegel ist allerdings dann 
keine taugliche Erkenntnisquelle, 
wenn er auf unrichtigem oder nicht 
repräsentativem Datenmaterial be-
ruht (BGH, 16.06.2010, VIII ZR 99/09, zi-
tiert nach juris).
Aus dem Vortrag der Klägerin folgt 
jedoch nicht zur Überzeugung des 
Gerichts, dass der Mietspiegel nicht 
auf repräsentativem Datenmaterial 
beruht.
Aus den von der Klägerin dargelegten 
Daten folgt, dass über 700 Vermieter 
rund 8000 mietspiegelrelevante Da-
ten geliefert haben. Weiterhin wurden 
gemäß Methodenbericht zum Berli-
ner Mietspiegel 2013 rund 4750 miet-
spiegelrelevante Interviews im Rah-
men der Mieterbefragung geführt.
Auch wenn überdurchschnittlich vie-
le Daten von Vermietern von größe-
ren Wohnungsbeständen eingeflos-

sen sind und 40 % der Mietwerte von 
städtischen Wohnungsgesellschaf-
ten, 26,7 % von Wohnungsgenossen-
schaften und 33,3 % von privaten Ver-
mietern stammen, dies jedoch nicht 
dem Verhältnis der Verteilung des 
Grundbesitzes entspricht, folgt daraus 
noch nicht, dass die Werte nicht re-
präsentativ sind. Dies wäre nur dann 
der Fall, wenn feststünde, dass grund-
sätzliche Unterschiede bei den Miet-
preisen zwischen den Vermietern von 
größeren sowie kleineren Wohnungs-
beständen und von städtischen Woh-
nungsgesellschaften, Wohnungsbau-
genossenschaften und privaten Ver-
mietern bestünden. Dies ist jedoch 
nicht hinreichend dargelegt.
Auch soweit bezüglich der Mieterbe-
fragung nicht untersucht wurde, wel-
che Mietergruppen sich an der Daten-
erhebung beteiligt haben, lässt dies 
allein noch nicht den Schluss zu, dass 
die erhobenen Daten nicht repräsen-
tativ sind. Die Klägerin wendet ein, bei 
der Mieterbefragung habe nicht jede 
Wohnung die gleiche Chance gehabt, 
in der Datenerfassung vertreten zu 
sein, weil es sich um das Ergebnis ei-
nes „Selbstauswahlprozesses“ han-
dele, da bei einer Mieterbefragung 
nicht jede Bevölkerungsgruppe die 
gleiche Gesprächsbereitschaft habe. 
Hier ist zu berücksichtigen, dass aus-
drücklich keine Auskunftspflicht be-
steht. Wenn die Befragung stichpro-
benartig erfolgt, hat im Rahmen des-
sen, was machbar ist, jede Wohnung 
die gleiche Chance. Da der Gesetzge-
ber keine Auskunftspflicht eingeführt 
hat, worauf die Mieter auch hinzuwei-
sen waren (vgl. Ziffer 5.7 des Metho-
denberichts), muss eine daraus ggf. 
resultierende Ungenauigkeit des Er-
gebnisses hingenommen werden (vgl. 
AG Charlottenburg, 27.02.2015, 232 C 
262/14).
Nach alledem ist auch auf der Basis 

des Vortrags der Klägerin nicht zu er-
kennen, dass es bei den befragten 
Personen und herangezogenen Woh-
nungen ein solches Ungleichgewicht 
geben könnte, dass den Ergebnissen 
nicht eine ausreichende Grundlage 
für eine Schätzung beizumessen wä-
re (vgl. AG Charlottenburg, 27.02.2015, 
232 C 262/14).
Soweit die Klägerin ausführt, dass es 
zu wenig Lageeinteilungen gebe und 
eine Lage im Außenbereich etwas 
anderes ist als eine solche in der In-
nenstadt, kann Letzterem zugestimmt 
werden. Daraus folgt aber nicht, dass 
eine Lage in der Innenstadt unter Be-
rücksichtigung aller Umstände nicht 
den gleichen Wert wie eine Lage im 
Außenbereich haben kann. Die Kläge-
rin nennt selbst den Vorteil von mehr 
Grün im Außenbereich und den Vorteil 
einer besseren Einzelhandelsstruktur 
im Innenbereich. Soweit eine weite-
re Differenzierung der Lagen gefor-
dert wird, ist anzumerken, dass Qua-
litätssteigerungen stets möglich sind, 
dass aber eine absolute Qualität nicht 
machbar ist, und drei Lagen über das 
hinausgehen, was andere Mietspie-
gel leisten (vgl. AG Charlottenburg, 
27.02.2015, 232 C 262/14).
Weitere Verstöße gegen anerkannte 
wissenschaftliche Grundsätze, was 
die Umrechnung der Bruttomieten in 
Nettokaltmieten, die Extremwertbe-
reinigung sowie die Spannengren-
zen angeht, hat die Klägerin lediglich 
pauschal vorgetragen, ohne jedoch 
im einzelnen konkrete Verstöße dar-
zulegen.
Es kann dahinstehen, ob die Berech-
nung der ortsüblichen Vergleichs-

   3 / 2015   mieterschutz  11

Amtsgericht Charlottenburg zur  

Qualifiziertheit des  
Berliner Mietspiegel 2013



IMPRESSUM

IMPRESSUM 
Mieterschutz  
Organ des Mieterschutzbundes Berlin e.V.

Herausgeber: 
Mieterschutzbund Berlin e.V.,  
Konstanzer Straße 61, 10707 Berlin 
Tel.: (030) 921 02 30 -10

zentrale@mieterschutzbund.berlin 
www.mieterschutzbund.berlin

Die Zeitschrift Mieterschutz erscheint  
zweimonatlich.

Redaktion und V.i.S.d.P.: 
Dipl.-Kfm. Alexander v. Hohenegg- 
Quittek (AvH) 
a.vonhohenegg@mieterschutzbund.berlin

Redaktionelle Mitarbeit: 
Rechtsanwältin Kati Selle (KS) 
k.selle@mieterschutzbund.berlin

Online-Redaktion/Facebook:  
Ulrike Rossoll (UR), 
u.rossoll@mieterschutzbund.berlin

Titelgestaltung, Satz und Layout:  
Mieterschutzbund

Bildnachweis:

© Karikaturen: S. 2, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 17: 
Dieko (Rechtsanwalt Müller), S. 3, 18, 19: 
Tomicek/LBS

© Grafik: S. 1, 19, 20: Berliner Mieten Bünd-
nis, S. 21: S-Bahn-Berlin

© Fotos: S. 2, 22, 23: Clemens Richert, S. 9, 
14: Jörg Frank, S. 22: Hotel Neustädter Hof

© fotolia – Titelseite: bilderbox, 
S. 3: m.schuckart, Konovalov Pavel,  
S. 4: B. Wylezich, S. 5, 7: elxeneize, S. 6: 
beetle, S. 8: Robert Kneschke, S. 18: Artur 
Kotowski, S. 21: ArTo, Andrea Wilhelm, 
vector icon

Druck: MEDIALIS Offsetdruck GmbH

Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag 
enthalten.

Papier: FSC®, 
100% chlorfrei gebleichter Zellstoff. 

Redaktionsschluss: 27.04.2015

miete bei Vorhandensein von Son-
dermerkmalen aufgrund der im Miet-
spiegel angegebenen Kappung am 
Spannenoberwert wissenschaftli-
chen Grundsätzen widerspricht. Im 
konkreten Fall spielt dies für die Er-
mittlung der ortsüblichen Vergleichs-
miete keine Rolle, da eine ortsübliche 
Vergleichsmiete von höchstens 6,08 € 
(Mittelwert) + 0,25 € (Sondermerkmal 
modernes Bad) + 0,41 € (Zuschlag von 
40 % der oberen Spanne zum Mittel-
wert) = 6,74 €/m² noch unterhalb des 
Oberwerts liegt, eine Kappung am 
Spannenoberwert also nicht vorge-
nommen wird.
Die Orientierungshilfe zur Span-
neneinordnung kann ebenfalls als 
Schätzgrundlage gemäß § 287 Abs. 
2 ZPO herangezogen werden, selbst 
wenn nur 28 von 83 Merkmalen bei 
Vermietern oder Mietern abgefragt 
worden sind. Denn bei der Orientie-
rungshilfe handelt es sich um Aussa-
gen, die vom umfassenden Sachver-
stand der an der Mietspiegelerstel-
lung beteiligten Experten getragen 
werden. Sie berücksichtigt die bishe-
rigen Erkenntnisse sowohl der Praxis 
als auch der Rechtsprechung (LG Ber-
lin, 09.12.2011, 63 S 220/11, zitiert nach 
juris).
Im Rahmen der freien tatrichterli-
chen Überzeugungsbildung ist bei 
der Prüfung der Frage, ob der Berli-
ner Mietspiegel 2013 für den konkre-
ten Einzelfall als Schätzgrundlage 
gemäß § 287 Abs. 2 ZPO eine ausrei-
chende Erkenntnisquelle darstellt, 
auch zu berücksichtigen, welche an-
deren Erkenntnisquellen zur Verfü-
gung stehen.
Als weitere Erkenntnisquelle kommt 
die Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens in Betracht. Bei der 
Einholung von Sachverständigen-
gutachten wenden die Sachverstän-
digen in der Regel das Vergleichs-
wertverfahren an. Der Vergleichs-
wert wird aus einer ausreichenden 
Zahl von Vergleichspreisen ermittelt. 
Als ausreichend gelten soll hierbei 
eine Anzahl von 5 - 10 Fällen. Dabei 
weisen die Bewertungsobjekte und 
Vergleichsobjekte regelmäßig Merk-
malsunterschiede auf, die zu berück-
sichtigen sind und einer weiteren Be-

wertung durch den Sachverständi-
gen unterliegen.
Vor diesem Hintergrund ist nicht er-
sichtlich, dass einem Sachverständi-
gen eine größere Menge relevanter 
Daten zur Verfügung steht, als den Er-
stellern des Berliner Mietspiegels (LG 
Berlin, 04.09.2014, 18 S 362/13, zitiert 
nach juris).
(…)
Darüber hinaus hat das Gericht im 
Rahmen der freien tatrichterlichen 
Überzeugungsbildung berücksichtigt, 
dass die Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der Erhebung für 
den Berliner Mietspiegel 2013 durch 
die Arbeitsgruppe Mietspiegel be-
gleitet wurde und der Mietspiegel von 
der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt und allen an der 
Arbeitsgruppe Mietspiegel beteilig-
ten Interessenvertretungen der Mie-
ter und Vermieter anerkannt wurde. 
Diese breite Akzeptanz des Berliner 
Mietspiegels 2013 spricht nach Auf-
fassung des Gerichts ebenfalls dafür, 
dass die im Berliner Mietspiegel 2013 
angegebenen Entgelte die ortsübliche 
Vergleichsmiete zutreffend wiederge-
ben.
Schließlich ist zu berücksichtigen, 
dass die Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens über die Hö-
he der ortsüblichen Vergleichsmiete 
Kosten in Höhe von ca. 2.500,00 € ver-
ursacht, während die Anwendung des 
Berliner Mietspiegels 2013 im Prozess 
keine Kosten verursacht.
Dass die - unter Zugrundelegung des 
einfachen Mietspiegels - vorgenom-
mene Schätzung womöglich mit den 
tatsächlichen Verhältnissen nicht 
vollständig übereinstimmt, hat der 
Gesetzgeber durch die der Beweis- 
und Verfahrenserleichterung dienen-
de Vorschrift des § 287 ZPO ausdrück-
lich in Kauf genommen und ist deshalb 
hinzunehmen (LG Berlin, 04.09.2014, 18 
S 362/13, zitiert nach juris).
Nach alledem ist der Berliner Miet-
spiegel 2013 das zur Überzeugungsbil-
dung des Gerichts am besten geeig-
nete Mittel.
(…)“

Mitgeteilt von 
Rechtsanwalt Jürgen Schirmacher
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Liebe Leserinnen und Leser,

auf dieser Seite wollen wir Ihnen 
Appetit machen. Appetit auf einen 
kleines Heft, an dem die Redak-
tion gerade arbeitet. Eine Samm-
lung der besten Karikaturen unse-
res Rechtsanwalts Jürgen Müller, 
genannt Dieko.

Viele unserer Mitglieder hatten ihn 
schon am Telefon. Jetzt werden wir 
einen mietrechtlichen Ratgeber mit 
den jeweils thematisch passenden 
Zeichnungen herausgeben. 

Im nächsten Heft erfahren Sie mehr .
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NEUE VORSTANDSMITGLIEDER

ZU MEINER PERSON:
Mein Name ist Kati Selle. Ich bin 
40 Jahre alt, Mutter zweier Söhne. 
Ich bin selbstständige Rechtsan-
wältin und seit 2009 Fachanwältin 
für Miet- und Wohnungseigentums-
recht. Für den Mieterschutzbund 
Berlin e.V. bin ich seit 2003 tätig. 
Aktuell berate ich an zwei Tagen 
in der Woche in der Filiale im Wed-
ding. Darüber hinaus bearbeite ich 
schriftliche Angelegenheiten und 
bin Mitglied der Redaktion der Zeit-
schrift „Mieterschutz“.

ZU MEINEN ZIELEN FÜR DIE VOR-
STANDSARBEIT:
Zu den Zielen für meine zukünfti-
ge Arbeit im Vorstand des Vereins 
gehört, die mietrechtliche Bera-
tung auf dem bislang gegebenen 
hohen Niveau aufrecht zu erhalten 
und die Zufriedenheit unserer Mit-
glieder durch gezielte Maßnahmen 
weiterhin zu gewährleisten. In der 
Betreuung der mietrechtlichen An-
gelegenheiten unserer Mitglieder 
durch individuelle wie auch fachlich 
versierte Rechtsberatung sehe ich 
neben der Vertretung der Mieter-
interessen in Politik und Öffentlich-
keit die Hauptaufgabe des Vereins. 
Ein ausgezeichnetes Mitglieder-
Management, kompetent geführte 
Geschäftsstellen und fachlich gut 
ausgebildete Rechtsberater sind 
für mich die unabdingbaren Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche 
Vereinstätigkeit. An diesen Schnitt-
stellen möchte ich mitwirken. 

Neue Vorstandsmitglieder stellen sich vor

ZU MEINER PERSON:
Ich bin in Worms am Rhein gebo-
ren und aufgewachsen. Nach dem 
Studium der Rechtswissenschaf-
ten an der freien Universität Ber-
lin habe ich mich im Dezember 1987 
als selbständige Rechtsanwältin in 
Berlin niedergelassen. Im Dezem-
ber 1996 erfolgte dann die Bestal-
lung zur Notarin und 2007 die Zulas-
sung als Fachanwältin für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht.
Ehrenamtlich nehme ich mit dem 
Thema Erbrecht auch an einer jähr-
lichen Vortragsreihe teil. Im Mieter-
schutzbund engagiere ich mich seit 
1989. Dort arbeite ich – gemeinsam 
mit anderen Kollegen und Kollegin-
nen – in der Rechtsberatung.

ZU MEINEN ZIELEN FÜR DIE VOR-
STANDSARBEIT:
Im Rahmen meiner neuen Vorstand-
stätigkeit werde ich mich weiter 
für die Durchsetzung der Mieterin-
teressen einsetzen. Hierzu gehört 
auch der Meinungsaustausch mit 
weiteren Verbänden und Gremien, 
die sich mit mietrechtlichen The-
men befassen.
Das hohe Niveau unserer Rechts-
beratung soll auch zukünftig zum 
Anstieg der Mitgliederzahlen bei-
tragen.

Mitglied des Vorstandes - 
Rechtsanwältin 
Kati Selle

Mitglied des Vorstandes - 
Rechtsanwältin und 
Notarin Gisela Rönnbeck

Gisela Rönnbeck

Kati Selle

Bücher spenden – Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung sichern
 

Innerhalb Berlins kann ab einer Menge von ca. 35 Büchern ein kostenfreier Abholdienst in Anspruch 
genommen werden (Tel.: 030 680 796 89 - 99). Ebenso können Buchspenden persönlich in der  

Liegnitzer Straße 15 in Kreuzberg abgegeben, oder per Post versendet werden.
Es werden Bücher aus allen Themengebieten angenommen, voraus gesetzt diese sind in einem guten  

Zustand. Machen Sie mit bei einer Bewegung gegen die Wegwerfgesellschaft, die auch noch Gutes tun kann. 
 

SinneWerk gGmbH – Integrationsbetrieb für Menschen mit Behinderung,  
Liegnitzer Straße 15, 2. Hinterhof, 10999 Berlin. 

Weitere Informationen unter: www.buchspende.org und www.sinnewerk.de

kostenlose Kleinanzeige
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GEÄNDERTE SATZUNG

A. Allgemeines

§ 1 Name, Sitz
Der Verein trägt den Namen Mieterschutzbund 
Berlin e.V. Er hat seinen Sitz in Berlin und ist im 
Vereinsregister des AG Charlottenburg eingetra-
gen zur Registernummer 2029/NZ.

§ 2 Vereinszweck
Der Verein bezweckt den Zusammenschluß der 
Mieter zur Wahrnehmung ihrer Interessen. Er 
will die Benachteiligung der Mitglieder in allen 
Miet- und Wohnfragen verhindern, ihre Rechts-
stellung verbessern und ihnen in allen Fragen des 
Miet- und Wohnrechts Rat und Hilfe gewähren.

Der Verein vertritt die Interessen der Mieter 
auch gegenüber Behörden, Parteien, Verbänden 
und gegenüber dem Gesetzgeber. 

In mieterpolitischen Fragen soll der Verein mit 
Organisationen kooperieren, die seine Ziele un-
terstützen. Der Verein ist nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet und 
parteipolitisch neutral.

§ 3 Vereinsämter
Soweit ein Mitglied des Vorstands über die origi-
näre Vorstandstätigkeit hinaus für den Verein tätig 
ist, kann eine Vergütung gewährt werden. Die Ver-
gütung orientiert sich an den Richtlinien des TVöD.

B. Mitgliedschaft

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins können nur natürliche Perso-
nen werden. Die Aufnahme erfolgt nach schrift-
lichem Antrag unter gleichzeitiger Anerkennung 
der Satzung und der Beitragsordnung. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Das aufge-
nommene Mitglied erhält einen Mitgliedsausweis 
sowie Satzung und Beitragsordnung.

§ 5 Dauer der Mitgliedschaft
Die Dauer der Mitgliedschaft beträgt mindestens 
2 Jahre. 

Die Mitgliedschaft endet durch
a)  schriftliche Kündigung des Mitgliedes; 
b)  Ausschluss durch den Vorstand; 
c)  Tod des Mitgliedes.

Die Kündigung bedarf der Schriftform. Sie ist nur 
mit Vierteljahresfrist zum Ablauf der Mindestmit-
gliedschaftsdauer gem. § 5 Abs. 1 der Satzung 
oder nach Ablauf der Mindestmitgliedschafts-
dauer mit Vierteljahresfrist zum Ende eines Ka-
lenderhalbjahres zulässig.

Bei vereinsschädigendem Verhalten oder bei 
Beitragsrückstand von mehr als einem Jahr 
kann der Vorstand das Mitglied nach Anhörung 
schriftlich ausschließen.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Das Mitglied zahlt eine Aufnahmegebühr und 
jährliche Beiträge gemäß der jeweiligen Bei-
tragsordnung. 

In Härtefällen kann der Vorstand den Beitrag er-
mäßigen.

Das Mitglied und seine Haushaltsangehörigen 
haben Anspruch auf kostenlose Auskunft und 
Beratung in allen Miet- und Wohnungsangele-
genheiten, soweit die laufenden Beiträge ge-
zahlt sind.

Besondere Leistungen des Vereins (z.B. Schrift-
verkehr, Ortsbesichtigungen u.a.) sind gesondert 
zu vergüten. Die Vergütung ergibt sich aus der 
Beitragsordnung.

Die Beratung erfolgt durch qualifizierte Juristen.

Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern nur 
für grob fahrlässige und vorsätzlich fehlerhafte 
Leistungen.

In grundsätzlichen Rechtsfragen kann der Verein 
die Kosten eines Musterprozesses übernehmen.

Das Mitglied erhält ein periodisch erscheinendes 
Mitteilungsblatt.

C. Vereinsorgane

§ 7 Vereinsorgane
Organe des Vereins sind:
a)   die Mitgliederversammlung
b)   der Vorstand
c)   die Rechnungsprüfer

§ 8 Die Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung besteht aus der Ge-
samtheit der Mitglieder des Vereins.
Sie ist das höchste Organ des Vereins und be-
schließt insbesondere über
a)  Anträge der Mitglieder und des Vorstandes
b)  Entlastung und Wahl des Vorstandes
c)  Wahl der Rechnungsprüfer
d)  Satzungsänderungen
e)  Ernennung von Ehrenmitgliedern
f)  Beitragsordnung, die frühestens mit Beginn 

des dem Beschluss folgenden Kalendervier-
teljahres wirksam wird.

§ 9 Ordentliche Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet 
alljährlich im ersten Halbjahr statt. Sie wird vom 
Vorstand unter Angabe der Tagesordnung mit ei-
ner Frist von mindestens vier Wochen schriftlich 
einberufen. Die Einberufung kann über die Ver-
einszeitschrift „Mieterschutz” durch Postver-
sand oder elektronische Übermittlung erfolgen.

§ 10  Beschlussfassung der Mitgliederver-
sammlung

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitglieder-
versammlung ist beschlussfähig, sofern die Sat-
zung nichts anderes bestimmt. Jedes Mitglied 
hat eine Stimme; bei Beitragsrückstand ruht 
das Stimmrecht. Anträge werden mit der Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder beschlossen, 
sofern die Satzung nichts anderes bestimmt; 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung des An-
trags. Über den Verlauf der Mitgliederversamm-
lung und deren Beschlüsse ist eine Niederschrift 
anzufertigen. Sie muss von einem Protokollfüh-
rer und dem Vorsitzenden unterzeichnet sein und 
ist der nächsten Mitgliederversammlung zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

§ 11 Anträge
Anträge an die Mitgliederversammlung müssen 
spätestens zwei Wochen vorher in der Hauptge-
schäftsstelle schriftlich eingereicht werden.
In der Versammlung können Anträge zur Ergän-
zung der Tagesordnung mit Ausnahme der Wahl 
oder Abwahl der Vereinsorgane gemäß § 14 (Vor-
stand) und § 15 (Rechnungsprüfer) der Satzung 
von mindestens 20 % der anwesenden Mitglie-
der gestellt werden.

§ 12 Satzungsänderungen
Satzungsänderungen können nur in einer ord-
nungsgemäß einberufenen Mitgliederversamm-
lung und mit einer Mehrheit von 2/3 der abgege-
benen Stimmen beschlossen werden. 

Der Entwurf der Satzungsänderung muss in der 
gemäß § 9 der Satzung enthaltenen Tagesord-
nung enthalten sein.

§ 13 Außerordentliche Mitgliederversamm-
lung

Wenn das Interesse des Vereins es erfordert, 
können außerordentliche Mitgliederversamm-
lungen vom Vorstand einberufen werden.

Der Vorstand muss eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung einberufen auf schriftli-
chen Antrag von mindestens 10 % der Mitglieder.

§ 14 Der Vorstand
Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
a)  dem Vorsitzenden
b)  dem 1. und 2. Stellvertreter
c) 2 Beisitzern.
Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 3 Jahre. Der 
Vorstand bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vor-
stands im Amt. Der Vorstand vertritt den Verein 
durch seinen 1. Vorsitzenden als gesetzlichen Ver-
treter gerichtlich und außergerichtlich (§ 26 BGB). 

Zum Mitglied des Vorstandes kann nur das Ver-
einsmitglied gewählt werden, welches dem Ver-
ein zum Zeitpunkt der Wahl mindestens 2 Jahre 
ununterbrochen angehört hat.

§ 15 Die Rechnungsprüfer
Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rech-
nungsprüfer für die Dauer der Amtszeit des Vor-
standes.

Diese sind verpflichtet, mindestens zweimal im 
Geschäftsjahr unaufgefordert und unangemel-
det eine Ausgaben- und Kassenprüfung durch-
zuführen. Über jede Prüfung fertigen sie einen 
schriftlichen Bericht an. Dieser Bericht wird dem 
Vorstand unverzüglich mitgeteilt. 

Sie erstatten in ordentlichen Mitgliederversamm-
lungen jeweils einen Prüfungsbericht.

D. Schlussbestimmungen

§ 16 Auflösung des Vereins
Zum Zwecke der Auflösung des Vereins muss eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung gemäß 
§ 13 dieser Satzung einberufen werden. Die Einla-
dung hierzu muss den Auflösungsantrag und sei-
ne Begründung enthalten. 

Zur Abstimmung über den Auflösungsantrag 
besteht Beschlussfähigkeit der Mitgliederver-
sammlung nur dann, wenn mindestens 2/3 aller 
Mitglieder erschienen sind. In diesem Falle ist 
die Auflösung beschlossen, wenn sich mindes-
tens 3/4 der anwesenden Mitglieder dafür ent-
scheiden. 

Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, 
spricht sich aber die Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder für die Auflösung aus, so ist nach Ab-
lauf von mindestens einem Monat, höchstens 
aber zwei Monaten, eine weitere außerordent-
liche Mitgliederversammlung einzuberufen, die 
dann mit einer Mehrheit von 2/3 der erschiene-
nen Mitglieder die Auflösung beschließen kann. 
Der Auflösungsbeschluss muss eine Bestim-
mung über den Verbleib des Vereinsvermögens 
enthalten. 

Für den Fall der Auflösung sind der Vorsitzende 
und die beiden Stellvertreter Liquidatoren. Die-
se beschließen mit einfacher Mehrheit. Rechte 
und Pflichten der Liquidatoren bestimmen sich 
im Übrigen nach den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches über die Liquidation.

§ 17 Übergangsbestimmung
Die Amtszeit des amtierenden Vorstandes endet 
drei Jahre nach der Beschlussfassung über die-
se Satzung.

Diese Satzung tritt mit ihrer Eintragung ins Ver-
einsregister in Kraft.

Berlin, den 22. April 2015
Der Vorstand

Satzung des Mieterschutzbund Berlin e.V. 
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Am 22. April 2015 fand im Logenhaus 
Berlin, Emser Str. 12-13, Berlin-Wil-
mersdorf, die satzungsgemäß einbe-
rufene und durchgeführte Mitglieder-
versammlung des Jahres 2015 statt.
 
Beginn der Versammlung: 19.00 Uhr. 
Die Sitzung endete um 21.30 Uhr.
 
Anwesende Teilnehmer: 71 stimmbe-
rechtigte Mitglieder
 
TOP 1

Der stellvertretende Vorsitzende des 
Vereins, Rechtsanwalt Müller-De-
genhardt, begrüßt im Namen des ge-
samten Vorstandes die anwesenden 
Mitglieder und stellt die Beschlussfä-
higkeit der Versammlung fest.
 
TOP 2

Das im Vereinsorgan „Mieterschutz“ 
Heft Nr. 03/2014 abgedruckte Proto-
koll der letzten Mitgliederversamm-
lung vom 6. Mai 2014 wird bei 6 
Enthaltungen und 0 Gegenstimmen 
mehrheitlich  genehmigt.
 
TOP 3 /TOP 4

Die Vorstandsvorsitzende, Frau 
Rechts anwältin Frigga Döscher, 

referiert über die aktuelle mieter-
politische Situation in Berlin und 
über das Geschäftsjahr 2014 des 
Vereins. Sie referiert über die zum 
Zeitpunkt der Versammlung noch 
nicht in Kraft getretene sogenann-
te Mietpreisbremse, erläutert hier-
bei die wesentlichen Elemente der 
in Aussicht stehenden gesetzli-
chen Regelung und deren Anwen-
dungs- und Geltungsbereich sowie 
die erforderliche weitere Umset-
zung durch den landesrechtlichen 
Verordnungsgeber. Hierbei geht 
sie davon aus, dass die notwendi-
gen Rechtsverordnungen für Ber-
lin und andere Großstädte mit an-
gespannter Wohnungsmarktsitu-
ation zügig erfolgen werde. Dies 
gelte für Berlin im besonderen Ma-
ße wegen des anhaltenden Bevöl-
kerungswachstums, vor allem in 
Folge ständigen Zuzugs.

Frau Döscher wiederholt die Forde-
rungen des Mieterschutzbund Ber-
lin e.V. auf eine Einbindung soge-
nannter Bestandsmieten in die Er-
hebungsdaten für die Ermittlung 
der ortsüblichen Vergleichsmiete, 
weil derzeit gem. § 558 Abs. 2 BGB 
nur die in den letzten vier Jahren 
vor der Erhebung zustande gekom-
mene Mietzinsvereinbarungen er-
fasst werden.

Frau Döscher gibt einen Überblick 
über die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs und erläutert aus-
führlich sieben ausgewählte Ent-
scheidungen des BGH nach ihrem 
wesentlichen Entscheidungsinhalt, 
den Auswirkungen dieser Entschei-
dungen auch für den Mieter und 
daraus teilweise folgende inhaltli-
che und strategische Änderung der 
Rechtsberatung.

Frau Döscher übergibt an Rechts-

anwalt Schirmacher für einen kur-
zen Bericht über die abgeschlosse-
nen Mietspiegelverhandlungen, de-
ren Ergebnis vor der voraussichtlich 
Mitte Mai 2015 stattfindenden Ver-
öffentlichung des Mietspiegels 2015 
Rechtsanwalt Schirmacher noch 
nicht mitteilen darf.

Frau Döscher übergibt das Wort an 
Vorstandsmitglied von Hohenegg-
Quittek. Dieser berichtet über ge-
plante Umbaumaßnahmen in der 
Geschäftsstelle in Neukölln im 
Laufe des Jahres 2015. Während 
dieser Zeit wird die dortige Ge-
schäftsstelle für 14 Tage geschlos-
sen.

Herr von Hohenegg-Quittek berich-
tet über den starken Anstieg der 
Rechtsberatungen, wodurch die Ein-
gliederung von drei neuen Rechtsbe-
ratern in das Rechtsberaterteam des 
Vereins notwendig wurde.

Herr von Hohenegg-Quittek stellt 
nochmals die jetzt geschaffene 
Möglichkeit des Onlinebeitritts zum 
Verein dar. Bereits jetzt, wenige 
Monate nach Einführung, erfolgen 
mehr als 50 % aller neuen Mitglied-
schaftsabschlüsse online. Auf die 
Webseite des Vereins wird täglich 
800 bis 1.000 Mal zugegriffen. 

Auch die Möglichkeit der Online-
Terminvergabe wird rege genutzt. 
Die Wartezeit für die Beratungster-
mine hat sich auf nunmehr unter ei-
ner Woche verkürzt. 

Zum Abschluss ihres Berichts schil-
dert Frau Döscher personelle Ver-
änderungen (Zu- und Abgänge) im 
Mitarbeiter/Mitarbeiterrinnenteam. 
Frau Döscher schließt ihren Bericht 
unter beifälliger Zustimmung der 
Mitgliederversammlung.

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Protokoll der ordentlichen Mitglieder-
versammlung des Mieterschutzbund Berlin e.V.  

vom 22. April 2015
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TOP 5 
SATZUNGSÄNDERUNG

Herr Rechtsanwalt Schirmacher er-
läutert den Inhalt der geplanten Sat-
zungsänderungen, veröffentlicht 
in Heft 2/2015 des Vereinsorgans 
„Mieterschutz“ und begründet de-
ren Notwendigkeit. Nach ergän-
zenden Erläuterungen durch Herrn 
Rechtsanwalt Müller-Degenhardt 
werden die zur Abstimmung vor-
gelegten Satzungsänderungen oh-
ne Gegenstimme bei 2 Enthaltungen 
mehrheitlich verabschiedet.

TOP 6 
BEITRAGSORDNUNG

Die in dem Vereinsorgan 2/2015 an-
gekündigte Änderung der Beitrags-
ordnung wird vom Vorstandsmit-
glied von Hohenegg-Quittek aus-
führlich erläutert und die aus Sicht 
des Vorstands erforderliche Ände-
rung begründet.

Der zur Abstimmung vorliegende Text 
mit teilweiser Neufassung der Bei-
tragsordnung wird ohne Gegenstim-
me bei 3 Enthaltungen durch die Mit-
gliederversammlung verabschiedet.
 
TOP 7

Die Rechnungsprüferin Frau Schulz 
verliest den jährlichen Rechnungs-
prüfungsbericht und beantragt die 
Entlastung des Vorstands.

TOP 8

Der amtierende Vorstand wird auf 
der Grundlage des Rechnungsprü-
fungsberichts bei 0 Gegenstimmen 
und 10 Enthaltungen, hierin enthal-

ten 5 Enthaltungen des 
amtierenden Vorstands, 
mehrheitlich durch die Mit-
gliederversammlung ent-
lastet.

TOP 9 
NEUWAHL DES VOR-
STANDES

Der Versammlungsleiter teilt mit, dass 
zunächst über die Position des ers-
ten Vorsitzenden in geheimer Abstim-
mung entschieden werden soll.

Die Vorsitzende, Frau Rechtsanwäl-
tin Döscher, erklärt, dass sie nicht er-
neut kandidiere.

Rechtsanwalt Müller-Degenhardt er-
klärt seine Bewerbung für das Amt 
des ersten Vorsitzenden und begrün-
det seine Kandidatur. Er stellt die Fra-
ge nach Gegenkandidaten.

Es gibt keine Wortmeldungen. Frau 
Döscher spricht sich nachdrücklich 
gegen eine Wahl von Herrn Rechts-
anwalt Müller-Degenhardt zum ers-
ten Vorsitzenden aus und begrün-
det ihre Sicht. Ihre Ausführungen 
werden von Teilen der Mitglieder-
versammlung teilweise lebhaft kri-
tisiert. Rechtsanwalt Zuther nimmt 
kurz Stellung zu den Ausführungen 
von Frau Döscher und zu dem zu Ta-
ge getretenen Konflikt und findet 
hierbei hörbare Zustimmung aus der 
Mitgliederversammlung.

Rechtsanwältin Döscher schlägt 
den Ehrenvorsitzenden des Vereins, 
Rechtsanwalt Volker Heinz, als Vor-
sitzenden vor. Rechtsanwalt Vol-
ker Heinz zeigt sich durch den Vor-
schlag überrascht und erklärt seine 
Bereitschaft zur Gegenkandidatur 
und begründet seine Bereitschaft. 
Herr Rechtsanwalt Zuther nimmt 
hierzu kurz Stellung, Rechtsanwalt 
Volker Heinz entgegnet.

Die Wahl wird in geheimer Abstim-
mung durchgeführt und öffentlich 
ausgezählt. Die Leiterin der Hauptge-
schäftsstelle, Frau Böttcher, gibt das 
Ergebnis bekannt. Hiernach entfal-

len auf Rechtsanwalt Müller-Degen-
hardt 56 Stimmen, auf Rechtsanwalt 
Volker Heinz 13 Stimmen, so dass bei 
2 Enthaltungen Rechtsanwalt Müller-
Degenhardt zum ersten Vorsitzenden 
gewählt ist. Rechtsanwalt Müller-De-
genhardt nimmt die Wahl an.

Sodann werden, wiederum in gehei-
mer Abstimmung, die vier weiteren 
Vorstandsmitglieder gewählt. Es tre-
ten 8 Bewerber an. Die Mitglieder-
versammlung wählt Rechtsanwalt 
Zuther (50 Stimmen), Rechtsanwäl-
tin Rönnbeck (44 Stimmen), Rechts-
anwalt Schirmacher (41 Stimmen), 
Rechtsanwältin Selle (40 Stimmen) in 
den Vorstand. Die Bewerber nehmen 
die Wahl an.

TOP 10

Die bisherigen Rechnungsprüfer, 
Frau Schulz und Rechtsanwalt Zip-
se, werden einstimmig in offener Ab-
stimmung erneut gewählt.

TOP 11

Es liegen keine weiteren Anträge 
vor, eine weitere Aussprache fin-
det nicht mehr statt. Rechtsanwalt 
Müller-Degenhardt schließt die Ver-
sammlung mit Dank an die erschie-
nen Mitglieder. 
 
Michael Müller-Degenhardt  
(Vorsitzender)                   
Bernhard Zuther  (Protokollführer)                     

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG
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Deutschen wird gerne unterstellt, 
dass sie Reinlichkeit und Sauber-
keit allzu wichtig nehmen. Ob das 
stimmt, ist wohl nicht abschließend 
zu entscheiden, sondern hängt auch 
von der Perspektive des Betrach-
ters ab. Tatsache ist allerdings, 
dass es vor deutschen Gerichten 
immer wieder  Prozesse zu diesem 
Themenkreis gibt. Mal geht es da-
rum, wer für die Reinigungskosten 
aufkommen muss. Mal wird darum 
gestritten, welche Pflegestandards 
überhaupt erwartet werden dürfen. 
Mal geht ein Bürger gegen die sei-
ner Meinung nach zu oberflächliche 
Straßenreinigung der Kommune vor.

Ein Klassiker ist der Streit zwischen 
Eigentümern und Mietern um die 
ordnungsgemäße Ausführung der 
Treppenhausreinigung. Häufig wird 
per Hausordnung ein fester Tur-
nus unter den Parteien vereinbart. 
Kommt ein Mieter diesen Pflichten 
nicht nach, ist der Eigentümer nach 
Meinung des Amtsgerichts Bremen 
(Urteil vom 15.11.2012, Aktenzeichen: 
9 C 346/12, NZM 2013, 757) berech-
tigt, eine Fachfirma zu beauftragen 
und die Kosten entsprechend um-
zulegen. Es liege im Interesse aller 
Mieter, dass die Arbeiten fristgemäß 
erledigt werden.
Der Eigentümer einer Immobilie muss 
es den Mietern ermöglichen, ihre 
Räumlichkeiten auf moderne Wei-

MIETE UND MIETRECHT

se zu reinigen . So hat der Mieter im 
Regelfall Anspruch auf eine Elekt-
rizitätsversorgung, die gleichzeitig 
den ordnungsgemäßen Betrieb eines 
größeren Haushaltsgeräts und eines 
Staubsaugers erlaubt. Im konkreten 
Fall war es während der Staubsau-
gernutzung immer wieder zu Strom-
unterbrechungen gekommen, was 
der Bundesgerichtshof (Urteil vom 
10.02.2010, Aktenzeichen: VIII ZR 
343/08, NZM 2010, 356-359) als unzu-
mutbar betrachtete. Im Mietvertrag 
sei diese Besonderheit nicht erwähnt 
worden.
Manchmal sind erhebliche Rei-
nigungs- und Reparaturarbei-
ten fällig, um eine Wohnung wie-
der gebrauchsfähig zu machen. 
So mussten nach einem Wasser-
schaden  Möbel ausgelagert und 
Trocknungsmaschinen aufgestellt 
werden. Immer wieder benötig-
ten Handwerker Zugang zur Woh-
nung. Dem Mieter ist nach Überzeu-
gung des Landgerichts Berlin (Urteil 
vom 24.10.2005, Aktenzeichen: 67 S 
177/05, MM 2006, 73) nicht zuzumu-
ten, dass dies in seiner Abwesenheit 
geschieht. Er durfte wegen der „Be-
aufsichtigung“ der Handwerker Ver-
dienstausfall geltend machen.
Eine gewisse Schwachstelle stellen 
nach heftigen Stürmen und in der Zeit 
des Laubfalls die Dachrinnen einer 
Immobilie dar. Sie können verstop-
fen und überlaufen. Trotzdem gibt es 
für Vermieter keine Verpflichtung, die 
Dachrinnen regelmäßig verdachtsun-
abhängig zu kontrollieren bzw. zu rei-
nigen. Erst bei Vorliegen besonde-
rer Umstände (Bäume in unmittelba-
rer Nähe) können nach Ansicht des 
Oberlandesgerichts Düsseldorf (Be-
schluss vom 30.03.2012, Aktenzei-
chen: I-24 U 256/11, GE 2012, 1228 - 
1229) solche Pflegemaßnahmen nö-
tig sein.
Wenn ein Mieter seine Wohnung 
so stark verschmutzt, dass es zu er-
heblichen Geruchsbelästigungen für 

die Nachbarn kommt, kann ihm frist-
los gekündigt werden. Der Eigentü-
mer darf, so das Amtsgericht Müns-
ter (Urteil vom 08.03.2011, Akten-
zeichen: 3 C 4334/10, WuM 2012, 
372-374), ein Mindestmaß an Sauber-
keit erwarten, um den Hausfrieden zu 
erhalten.. Hier hatten sich die ande-
ren Mieter über unerträglichen Ge-
ruch beschwert, der aus der Woh-
nung drang. Sie hatten sogar ihre 
eigenen Eingangstüren unten abge-
deckt, um den Gestank vom Eindrin-
gen in ihre Wohnungen abzuhalten.
In Großstädten werden Immobilien 
regelmäßig durch Schmierereien an 
Hauswänden in Mitleidenschaft ge-
zogen. Der Eigentümer ist dann ge-
zwungen, die Graffiti von Fachleu-
ten beseitigen zu lassen. Doch wer 
muss das bezahlen? Er selbst oder 
seine Mieter? Das Amtsgericht Ber-
lin-Mitte (Urteil vom 27.07.2007, Ak-
tenzeichen: 11 C 35/07, GE 2007, 1259-
1261) befasste sich mit dieser Frage 
und entschied: Ist die Substanz der 
Wand nachhaltig betroffen (Sachbe-
schädigung), muss der Eigentümer 
aufkommen. Sind die Graffitis mit-
tels einfacher Reinigung zu entfer-
nen, handelt es sich um umlagefähi-
ge Kosten. Hier war quartalsweise 
eine Firma beauftragt, die jeweili-
gen Schmierereien zu entfernen. Die 
Mieter mussten zahlen.
Wenn einem Anwohner die kommu-
nale Straßenreinigung zu schlam-
pig ist, darf er deswegen noch nicht 
ohne weiteres seine Gebührenzah-
lungen mindern. Insbesondere dann 
nicht, wenn parkende Autos ei-
ne komplette Säuberung der Stra-
ße verhinderten und die Arbeiten 
zumindest im Großen und Ganzen 
korrekt erledigt wurden. Das Ober-
verwaltungsgericht Niedersachsen 
(Beschluss vom 13.01.2010, Akten-
zeichen: 9 LA 205/08, DWW 2010, 
272-273) entschied, dass erst bei 
länger andauernden und/oder be-
sonders nachhaltigen Reinigungs-

Immer schön sauber -  
Hausflurreinigung, Graffiti und Co.
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defiziten an solche Kürzungen zu 
denken ist.
Die Parteien eines Mietvertrags dür-
fen bezüglich der Reinigungspflich-
ten diverse Verpflichtungen einge-
hen, ohne dass dies jemanden etwas 
angehen würde. Allerdings kann der 
Eigentümer vom Mieter nichts Un-
mögliches verlangen. So hatte der 
Vermieter in einem „Haus- und Hof-
reinigungsplan“ seine Mieter ver-
pflichtet, einmal im Jahr den Dachbo-
den zu kehren und die Dachfenster zu 
putzen. Dabei durften die Mieter die-
sen Speicher gar nicht nutzen. Das 
ging dem Amtsgericht Köln (Urteil 
vom 14.10.2008, Aktenzeichen: 205 C 
144/08,WuM 2010, 230-231) zu weit. 
Im Urteil hieß es: „Der Mieter muss 
nicht damit rechnen, dass er zur Rei-
nigung von Hausteilen herangezo-
gen wird, die er weder ausschließ-
lich noch zusammen mit den übrigen 
Mietern nutzen kann, sondern die der 
ausschließlichen Nutzung des Ver-
mieters unterliegen.“

Quelle: LBS
Bearbeitung: AvH

Katzen gehen  
ihre eigenen Wege

handle es sich 
nicht um einen 
einmaligen Aus-
flug.

Das Urteil:
Das Amtsge-
richt Potsdam 
(Urteil vom 19. 
6. 2014, Akten-
zeichen 26: C 
492/13, GE 2014, 
939) sprach den 
„Katzengeschädigten“ bis zur Be-
seitigung der Belästigungen eine 
Mietminderung in Höhe von zehn 
Prozent zu. Zum vertragsgemä-
ßen Gebrauch einer Wohnung ge-
höre es, „dass Fenster und Terras-
sentüren, sei es zum Lüften oder 
aus anderen Gründen, vollständig 
geöffnet werden können“. Sei das 
nicht mehr möglich, müsse man 
von einer nicht unerheblichen Be-
einträchtigung des Gebrauch der 
Mietsache sprechen.

Quelle: LBS
Bearbeitung: AvH

Trotzdem müssen ihre Halter im 
Mietshaus auf sie aufpassen

Wer schon einmal eine Katze hat-
te, weiß: Diese Tiere sind höchst 
eigensinnig. Sie lassen sich nur 
ungern ihren Aufenthaltsort vor-
schreiben.. Doch so ganz kön-
nen die Gerichte die Eigentümer 
von Katzen nicht aus ihrer Verant-
wortung entlassen, dafür zu sor-
gen dass sich das Tier nicht stän-
dig in andere Wohnungen schleicht. 

Der Fall: Eine Mieterin hielt in ih-
rer Wohnung eine Katze. Dagegen 
war eigentlich auch nichts einzu-
wenden. Seit geraumer Zeit drang 
das Tier jedoch regelmäßig in eine 
Nachbarswohnung ein. Kaum war 
dort einmal ein Fenster oder ei-
ne Türe geöffnet, saß die Katze in 
der Wohnung und verschwand erst 
wieder, wenn sie vertrieben wur-
de. Das wurde den Nachbarn zu 
viel. Sie drangen darauf, dass der 
Tierhalter  –  mit welchen Mitteln 
auch immer  –  Einfluss auf seine 
Katze nehmen sollte. Schließlich 

Liebe Leserinnen und Leser,

auf der Folgeseite finden Sie eine 
Unterschriftenliste für den Berli-
ner Mietenvolksentscheid. Sie kön-
nen das Blatt heraustrennen, alter-
nativ können Sie es auch auf unse-
rer Webseite

www.mieterschutzbund.berlin

herunterladen. Sie finden Unter-
schriftenlisten auch in jeder un-
serer Filialen und in der Hauptge-
schäftsstelle.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung die-
ser Ausgabe haben wir – ohne jede 

Ankündigung – bereits über 200 
Unterschriften gesammelt.

Offiziell handelt es sich um die 
erste Phase zu einem Volksbe-
gehren. Das darauf folgende ei-
gentliche Volksbegehren führt 
dann bei Erfolg zum Volksent-
scheid im nächsten Jahr. Über die 
Gründe der Beteiligung des Mie-
terschutzbundes Berlin e.V.  lesen 
Sie bitte auch das Editorial des 
Vorsitzenden des Mieterschutz-
bundes Berlin Michael Müller-
Degenhardt auf Seite zwei dieser 
Ausgabe.
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AUSFLUGSTIPP

BAHN-ZIELE
RUND 

UM BERLIN

Im Norden Berlins, direkt an der 
Havel gelegen liegt Hennigsdorf, 
der letzte S-Bahnhof auf der Stre-
cke über Berlin-Tegel, nur weni-
ge hundert Meter hinter unserer 
Stadtgrenze.

Sieht man einmal von Potsdam ab – 
hier liegen die beiden Städte direkt 
nebeneinander, verbunden durch die 
Glienicker Brücke – gibt es keinen 
Ort so nahe bei Berlin, der in unse-
ren Köpfen so weit entfernt, so un-
bekannt ist. Dabei gibt es auch hier 
viel zu entdecken. Folgen sie uns 
bei einem Spaziergang zu unserem 
Nachbarn.

Hennigsdorf wurde 1375 erstmals 
als „Heynekendorp“ urkundlich er-
wähnt und blieb lange Zeit ein Fi-
scher- und Kossätendorf.  Mit der 
Errichtung der Poststraße zwi-
schen Berlin und Hamburg wur-
de einer der drei Havelarme zuge-
schüttet und eine Brücke über die 
Havel gebaut, woher ein Stadtteil 
den Namen Neubrück hat. Dadurch 
verlor Nieder Neuendorf langsam 
an Bedeutung und Hennigsdorf be-
gann zu wachsen.

Mit seiner attraktiven Lage am Was-
ser und der guten Verkehrsanbin-
dung ist Hennigsdorf ein interessan-
tes Ausflugsziel für Besucher aus 
Berlin und der Region. 

Wassertourismus, eine Naturbade-
stelle und ein gut ausgebautes Rad-
wegenetz machen die Stadt und ihre 
grüne Umgebung als Frühlings- und 
Sommerausflugsziel attraktiv. Se-
henswürdigkeiten, Veranstaltungen, 
Ausstellungen, Kino und Sportanla-
gen, sowie Bummeln und Einkaufen 
in der Hennigsdorfer City ergänzen 
das Angebot für Besucher und Tou-
risten im ganzen Jahr.  

Für die Wasserratten bietet sich 
das Aqua-Stadtbad und im Sommer 
die Naturbadestelle Nieder Neuen-
dorf an.

Schiffsrundfahrten können Sie im 
Sommer vom Stadthafen Hennigs-
dorf aus unternehmen.

Mehrere regionale Wander- und 
Radwanderwege wie z. B. der Berli-
ner Mauerweg und der Radfernweg 

Hennigsdorf
Berlin – Kopenhagen führen durch 
Hennigsdorf. 

Ein besonderer Tipp:
Im Sommer kann die Ausstellung 
im Grenzturm Nieder Neuendorf be-
sichtigt werden, die Sicherungs-
objekte der einstigen Grenze nach 
Westberlin zeigt.  

Weitere Sehenswürdigkeiten:
Hat man etwas mehr Zeit, sollte man 
den kleinen Spaziergang noch et-
was ausdehnen und am Rataus im 
Neugotischen Stil, erbaut im ersten 
Kriegsjahr 1914, vorbei zum Rathe-
nau-Viertel schlendern. Der Name 
kommt nicht von ungefähr, es ist ei-
ne der ersten Werkssiedlungen der 
AEG, ein wirkliches Baudenkmal. 
Wer dann noch Lust hat, kann über 
die Stadtgrenze zum nächstgelege-
nen S-Bahnhof Berlin-Heiligensee-
weitergehen. Ein geruhsamer Weg 
in der schönen Havellandschaft.

Anreise:
Hennigsdorf ist der letzte Bahnhof 
der S8 nach Nordwesten, nur 3 Stati-
onen hinter Berlin Tegel. In der Regel 
ist Hennigsdorf im 20 Minuten Takt 
erreichbar.

Fahrschein:
Von der Innenstadt ist  
ein Fahrschein ABC  
erforderlich. 
Fährt man nicht  
aus oder über die 
Innenstadt reicht 
auch ein 
Fahrschein BC.

Vorschlag IV: 
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„Landschaftlich ein Erlebnis, kulturell ein Genuss, traditionell gut!“

Diese Losung Schwarzenbergs trifft zu. Seit dem 12. Jh. ist Schwarzenberg 
Amtssitz und Kurfürstenstadt im Erzgebirge. Die Burg und Kirche geben be-
redt darüber Auskunft. Umtriebig und geschäftstüchtig war man hier schon 
immer. Ob Likör, Stickereien, Bergbau oder Glas – all diese Produkte machten 
schon im frühen 19. Jh. in aller Welt von sich reden. Entdecken Sie mit uns ein 
Stückchen Deutschland, das Ihnen vielleicht noch nicht so bekannt ist. 

 Unser Programm:
 1. Tag 

Abfahrt von Berlin-Zoo, Hardenbergplatz: 10.00 Uhr,
von Berlin ZOB am Funkturm: 10.30 Uhr im bequemen Reisebus.

Ankunft im S**** Hotel Neustädter Hof: Sie beziehen in Ruhe Ihr gebuch-
tes Zimmer 

ca. 14.30 Uhr:
Zur Kaffetafel gibt es jetzt erst einmal eine gute Tasse Kaffee (so viel Sie 
wollen) und frisch Gebackenes vom Blech. 

Danach lernen Sie bei einer Stadtführung die denkmalgeschützte Altstadt 
von Schwarzenberg, der Perle des Erzgebirges, kennen. Kirche und Schloss 
bilden die beiden Wahrzeichen der Stadt. Die St.-Georgen- Kirche, 1690 im 
Stil des Barock erbaut, fasziniert ihre Besucher durch die schöne Innenein-
richtung, das schmiedeeiserne Altargitter und die freitragende Decke. Ein 
weiteres Highlight ist das Glockenspiel, dessen Glocken aus echtem Meißner 
Porzellan mehrmals täglich erklingen. 

Am Abend:  
Nach dem Begrüßungsgetränk treffen wir uns beim gemütlichen Abendessen.

 2. Tag:

Der Morgen und Vormittag:
Nachdem Sie sich am reichhaltigen Frühstücksbuffet gestärkt haben, be-
sichtigen Sie die spannende Bergwerksanlage des St. Christoph-Stollen in 
Breitenbrunn. Auf dem Rundweg „unter Tage“ erfahren Sie auf eindrucks-
volle Weise viel Wissenswertes über alte und neue Abbaumethoden im 

Liebe Mitglieder,
immer wieder erreichen uns An

fragen, ob nicht eine Wiederaufnahme 
der beliebten Dampferfahrten  

des Mieterschutzbundes für seine 

Mitglieder möglich ist. Nach einigem
 Überlegen haben wir uns entschlos

sen, unseren Mitgliedern einmal  
etwas Anderes, Neues anzubieten:  

Eine kleine Reise in die nähere Umge
bung. Seit Jahren geben wir in unse
rer Zeitschrift Mieterschutz zahlrei

che Hinweise und Tipps für kurze 
Ausflüge ins Berliner Umland.  

Warum nicht auch einmal in das so 
nahe Erzgebirge fahren? Wir von der 
Reise redaktion freuen uns mit Ihnen 

auf eine interessante Fahrt.

                 Das nicht ganz so bekannte Deutschland: 

Die Perle des Erzgebirges - Schwarzenberg

Neustädter Hof: Sauna, Whirlpool, 
Zimmer mit Marmorbad, gemütlicher 
Biergarten

31.05.–02.06. oder 10.06.–12.06.2015
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Bergbau. Zudem erklärt und demonstriert der Bergführer die harte Arbeit 
des Bergmannes in früheren Zeiten.

Anschließend erwartet uns die Berg- und Stickereistadt Eibenstock. Im 
Stickereimuseum Eibenstock können Sie historische Stickereimaschinen 
besichtigen und deren Arbeitsweise kennenlernen.

Den Abschluss des Tages bildet das kleine, zwischen Aue und Schwarzen-
berg gelegene Städtchen Lauter. Es ist u.a. bis über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt für seine edlen Liköre der Firma Lautergold. Deren Geschich-
te ist fast ebenso alt wie die des Ortes, denn der Betrieb hat seine Wurzeln 
in den ältesten Laborantenfamilien des Erzgebirges. Erfahren Sie, wie noch 
heute Likör destilliert wird und verkosten Sie ein paar Spezialitäten.

Ab 17.00 Uhr:
Wenn Sie Lust haben, diskutieren Sie mit einem Vorstandsmitglied des 
MSB über aktuelle Mieterpolitik in Berlin und den neuen Mietspiegel 2015.

Ab 18.00 Uhr: 
Zum Abendessen erwartet Sie eine Heimatgruppe und der gemütliche Aus-
klang des Tages.

 3. Tag:

Frühstück bis 9.30 Uhr und danach heißt es Abschied nehmen.

Reisetermin A:  31.05. - 02.06.15
Reisetermin B:  10.06. - 12.06.15

Preis im Doppelzimmer: 185,00 €
Einzelzimmerzuschlag  für die gesamte Reise: 20,00 €

Leistungen:
– Busreise ab/bis Berlin im modernen Reisebus 
– Reisebegleitung durch Mitarbeiter des 
 Mieterschutzbundes
– 2 Übernachtungen mit Halbpension im 4* Hotel
– 1 x Kaffeetafel
– Besichtigungen/Führungen lt. Programm
– Begrüßungsgetränk
– Darbietungen der Heimatgruppe

Die Anmeldung ist möglich per Mail unter:
reise@mieterschutzbund.berlin
Telefonnummer:  0341-99992730
Faxnummer:  0341-99992732
Dort können Sie auch weitere Informationen bekommen.
Mindestteilnehmerzahl pro Reise: 30 Personen
Buchungsschluss Reise A:  24.05.15
Buchungsschluss Reise B:  03.06.15

Ein neues Angebot des Mieterschutzbundes für seine Mitglieder.
Ihr Tapetenwechsel für zwischendurch!

Angebot 
für Schnell-

entschlossene

Mit der Anmeldung wird der gesamte Reisepreis fäl-
lig. Die Reiseunterlagen gehen Ihnen postalisch zu. 
Nach Erhalt des Betrags auf unserem Konto IBAN: 
DE50860956040307138727   BIC: GENODEF1LVB  ist die 
Reservierung verbindlich und gültig. Bei Nichterreichen 
der Mindestteilnehmerzahl behält sich der Veranstalter 
vor die Reise  abzusagen. Zahlungen werden umgehend 
rückvergütet. Veranstalter: JTS Job-Travel-Solution 
GmbH, Gottschedstr. 36, 04109 Leipzig info@jts-eu.com
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www.mieterschutzbund.berlin

Hauptgeschäftsstelle
Konstanzer Straße 61, 10707 Berlin Mo, Di, Do 9 – 19.00
Telefon 921 02 30-10, Fax 921 02 30-11 Mi 9 – 20.00 
info@mieterschutzbund.berlin Fr 9 – 14.00
Beratung nach Voranmeldung Sa 10 – 14.00

 
Filiale Mitte Mo 9 – 17.00
Torstraße 25, 10119 Berlin Di 9 – 20.00
Telefon 921 02 30-30, Fax 921 02 30-31 Mi 9 – 17.00 
mitte@mieterschutzbund.berlin Do 9 – 18.00
Beratung nach Voranmeldung Fr 9 – 14.00

  
Filiale Neukölln Mo 9 – 17.00
Karl-Marx-Straße 51, 12043 Berlin Di 9 – 18.30
Telefon 921 02 30-50, Fax 921 02 30-51 Mi 9 – 17.00 
neukoelln@mieterschutzbund.berlin  Do 9 – 19.00 
Beratung nach Voranmeldung Fr 9 – 14.00

 
Filiale Wedding 
Müllerstraße 53, 13349 Berlin Mo, Di, Do 9 – 17.00
Telefon 921 02 30-40, Fax 921 02 30-41 Mi 9 – 19.00 
wedding@mieterschutzbund.berlin Fr 9 – 13.00
Beratung nach Voranmeldung 

Die Telefon-Beratung

Sie brauchen eine schnelle und kompetente Aus-
kunft zu Mietrechtsfragen? Sie haben aber keine 
Zeit für eine Beratung in einer unserer Beratungs-
stellen oder wohnen außerhalb Berlins? Dann ist 
unsere telefonische Mieterberatung für Sie ideal.

Die Telefonberatung ist nur für kurze, grundsätz-
liche Fragen geeignet. Prüfungen von Mieterhöhun-
gen, Betriebs- und Heizkostenabrechnungen oder 
neu abzuschließenden Mietverträgen können nur im 
Rahmen eines persönlichen Gespräches stattfinden.

Nur für Mitglieder  
im Mieterschutzbund Berlin e. V.:

Telefonnummer: 921 02 30 60 

Beratungszeiten: 

Montag – Freitag von 12.00 – 14.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr

Mieter werben Mieter

Sind Sie mit uns zufrieden? Dann empfehlen Sie 
uns weiter. Für jedes von Ihnen geworbene Mit-
glied erhalten Sie 5,- € auf Ihr Mitgliedskonto und 
haben darüber hinaus die Chance auf zusätzliche 
Preise, die wir zum Jahresende verlosen.
Machen Sie mit – es lohnt sich!

RGuter Rat 
 rentiert sich.

Werden Sie Fan
bei Facebook!
www.facebook.com/mieterschutzbundberlin


